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Bericht 
des Zollausschusses ' 

über die Regierungsvorlage (238 der Bei­
lagen): Übereinkommen zur Auslegung und 
Anwendung der Artikel VI, XVI und XXIII 
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom-

mens samt Anhang und Anmerkungen 

!Die im Rahmen des GATT 5tattgefuudenen 
m.ultilateralen Handelsverha,ndlungen haben zur 
AuS'arbeitung eines übereinkommens über die 
Auslegung und Anwendung der Arnikel VI, XVI 
und XXIII des Allgemeinen Zo11- und Handels­
a:bkommens geführt. 

Bs ist der Hauptzweck dieses Obereinkom~ 
mens, die Bestimmungen des Artikels VI des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens hin­
sichtiIich der Erhebung von Ausgleichszöllen und 
die Bestimmungen ,des Artikds XVI des All­
gemeinen Zoll- und Handels:abkommens bezüg­
lich der: Subventionen ausZJulegen und Vorschrif­
ten für ~hre Anwendung festzulegen, um ein,e 
größere Einheitlichkeit und Sicherheit bei deren 
Durchführung zu erzielen. 

Es soll dafür SOl'gegetragen werden, daß einer­
seits die Gewährung von Subventionen die 
Interess,en der Unterzeichner dies'es übereinkom­
mens weder negativ beeinfl~ßt noch gefährdet 
und daß andererseits ,die Ausgleichszölle nicht 
den internationalen H~ndel ung,el'echtfertigt be­
hindern. Den Herstellern, die durch die An­
wendung von .Subventionen .Schaden erlitten 
haben, soll ,innerhalb eines einvernehmlich fest­
gelegten internationalen Rahmens von Rechten 
und Pflichten ein Ausgleich geboten werden. 

Weiters sollen die 'besonderen Handels-, Ent­
wicklungs- lund Finanzierungshedürfnisseder 
Entwicklungsländer ber:ücrosichcigt und eme 
r:asche, wirksame und ger,echte Beilegung von 
im Rahmen dieses übereinkommens entst,ehen­
den Str,eitigkeiten ermöglicht werden. 

Dr. Lenzi 

:Berichterstatter 

Das vorliegende übereinkommen ist ein ge­
setzändernder und gesetzesergänzender Staats­
vertraJg. Folgende Bestimmungen sind als ver­
f.assungsändernd ZIU behandeln: 

Art. 2 Abs. 8, Art. 6 Abs. 7, Fußnote ZJUffi 

Art. 13 Abs. 1, Art. 13 Abs. 4, Art. 14 Abs. 6 
und Abs. 7, Art. 16 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 9. 

Das übereinkommen darf daher gemäß Art. 50 
Abs. 1 im Zusammenhalt mit Art. 50 Abs. 3 
B-VG nur mit, Genehmigung des Nationalrates 
unter sinngemäßer Anwendung des Art. 44 Ahs. 1 
B-VG ahge'schloss,en werden. 

Der Zoll:ausschuß hat die gegenständliche 
Regiel"ungsvorbge in se,iner Sitzung a,m 13. März 
1980 in Verhandlung genommen und nach Wort­
meldungen der Ahgeor.dneten H i e t I und 
K 0 p p e n s t·e i n e r einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Genehmigung des Ab­
schlusses des Staatsvertrages zu empfehlen. 

Der Zollausschuß hält i;n vorliegenden F.a11e 
die Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 
B-VG in der geltenden Fassung zur überführung 
dieses Vertragsinhaltes ,in die innerstaatliche 
Rechtsordnung für entbehrlich. 

Als Ergebnis seiner ß:eratung stellt der Zo11aus': 
schuß d'en A n t r'a g, der Nationalrat wolle be­
schließen: 
, Der Abschluß des Ober,ernkommens zur Aus­

legung und Anwendung der Artikel VI, XVI 
und XXIII des Allgemeinen Zoll- und Handels­
abkommens, des~en 

Art. 2 Abs. 8, Art. 6 Abs. 7, Fußnote zum 
Art. 13 Abs. 1, Art. 13 Abs. 4, Art. 14 Abs. 6 
und Abs. 7, Art. 16 Abs. 1 und Art. 18 Ahs. 9 
ver f ass u n g s ä nd ern d sind, 'samt Anhang 
und Anmerkungen (238 der Beilagen) wird ge­
nehmigt. 

W,ien, 1980 03 13 

Josef Steiner 

Obmann 
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